
  

 
                     G e m e i n d e a m t 
 

 

Beschlüsse des Gemeinderates in der Sitzung am 24.09.2024 
 

1. Prüfung der Gemeindegebarung durch den örtlichen Prüfungsausschuss 
Die Prüfberichte des Prüfungsausschusses vom 01. Juli 2024 und 16. August 2024 werden 
einstimmig zur Kenntnis genommen. 

 
2. Prüfbericht der BH Steyr-Land zum VA 2024 

Auch der Prüfbericht der BH Steyr-Land zum Voranschlag 2024 vom 13.08.2024 wird vom Gemeinderat 
einstimmig zur Kenntnis genommen. 

 
3. Nachtragsvoranschlag 2024, Mittelfristiger Finanzplan 2024-2028 

Der Nachtragsvoranschlag 2024 und der Mittelfristige Finanzplan 2024-2028 werden vom 
Gemeinderat eingehend beraten und diskutiert. Aufgrund der finanzieller Einbrüche wird die 
laufende Gebarung der Gemeinde Rohr im Kremstal im Jahr 2024 voraussichtlich nicht positiv 
abgeschlossen werden können. Sowohl der Nachtragsvoranschlag als auch der Mittelfristige 
Finanzplan für die kommenden vier Jahre finden einstimmige Zustimmung. 

 
4. Finanzierungsplan für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens 

Vom Amt der Oö. LRG wurde der Gemeinde Rohr im Kremstal der Finanzierungsplan für die 
Sanierung und Erweiterung des Kindergartens übermittelt. Die Gesamtkosten belaufen sich dabei 
auf 2.936.200,00 Euro, wobei der Gemeindeanteil 577.000,00 Euro beträgt. Der Finanzierungsplan 
wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
 

5. Auftragsvergaben beim Projekt ´Sanierung und Erweiterung des Kindergartens´ 
Vom Gemeinderat werden für das Projekt `Sanierung und Erweiterung des Kindergartens´ die 
Planungsleistungen in Auftrag gegeben. 
 

6. Übertragungsverordnung für das Bauvorhaben ´Sanierung und Erweiterung des Kindergartens´ 
Der Gemeinderat kann das ihm zustehende Beschlussrecht bei der Abwicklung eines Vorhabens, 
insbesondere eines Bauvorhabens, ganz oder zum Teil dem Gemeindevorstand übertragen. Die 
dafür erforderliche Verordnung wird vom Gemeinderat beschlossen. 
 

7. Auftragsvergabe Kanalzonenbefahrung – Zone A 
Die Kanalisationsanlagen der Gemeinden sind alle 10 Jahre mittels Kamerabefahrung zu 
überprüfen. Dem Vergabevorschlag vom Zivilingenieurbüro DI Eitler Folge leistend werden diese 
Arbeiten vom Gemeinderat an die Fa. Zaussinger vergeben. 
 

8. Finanzielle Unterstützung für Hallenbad Losenstein 
Das Hallenbad Losenstein musste auf Grund statischer Mängel an der Dachkonstruktion am 
01.12.2023 baupolizeilich gesperrt werden. Für den Fortbestand des Hallenbades ist eine 
Dachsanierung notwendig, die etwa 450.000,00 Euro Kosten verursacht. Die Gemeinde Losenstein 
ist nicht in der Lage, die anteiligen Eigenmittel dafür aufzubringen. Da das Hallenbad Losenstein 
von vielen Bewohnern des Bezirkes Steyr besucht wird, wurde bei der Bürgermeisterkonferenz 
vorgeschlagen eine Bezirkslösung zu suchen und sich an den Kosten zu beteiligen. Entsprechend 
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dem vorliegenden Aufteilungsschlüssel würde demnach der Kostenbeitrag der Gemeinde Rohr im 
Kremstal 2.668,00 Euro betragen. Unter der Voraussetzung, dass alle Gemeinden sich an den 
Kosten beteiligen, wird diesem Betrag vom Gemeinderat zugestimmt.  
 

9. Vertrag über den Kindergartentransport  
Seit Jahren führt neben der Firma Raab auch die Firma Mayrhofer aus Steyr (City Flizzer) den Schul- 
und Kindergartentransport in der Gemeinde Rohr im Kremstal durch. Aufgrund der sehr positiven 
Zusammenarbeit in den letzten Jahren wird der Vertrag mit der Firma Mayrhofer auch für das 
Schuljahr 2024/25 verlängert. 
 

10.Fischereipachtvertrag für ´Scharmüller- oder Lahbergerbach´  
Vom Gemeinderat wird das Fischereirecht im ´Scharmüller- oder Lahbergerbach´ wiederum an 
Herrn Josef Steininger vergeben. 
 

11. Abänderung des Flächenwidmungsplans, Änderung Nr. 4.22  
Die CCE Österreich GmbH hat bei der Gemeinde Rohr im Kremstal um Umwidmung einer ca. 7 ha 
großen Fläche von derzeit Grünland Land- und Forstwirtschaft auf Grünland Sonderausweisung 
Photovoltaik angesucht. Die CCE Österreich GmbH beabsichtigt dabei die Errichtung einer Agri-
PV-Anlage. Vom Gemeinderat wird das Ansuchen mehrheitlich abgelehnt. 
 


